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Gesetz über die 
Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und

Grundfreiheiten
Vom 7. August 1952

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
Der in Rom am 4. November 1950 von den Regierungen der Mit-
gliedstaaten des Europarates unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten wird zuge-
stimmt.

Artikel II
(1) Die Konvention wird nachstehend mit Gesetzeskraft veröffent-
licht.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Zuständigkeit der
Kommission für Menschenrechte nach Artikel 25 der Konvention
anzuerkennen.
(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, die Gerichtsbarkeit des
Euro päischen Gerichtshofes für Menschenrechte nach Artikel 46
der Konvention in allen die Auslegung und Anwendung dieser
Konvention betreffenden Angelegenheiten als obligatorisch anzuer-
kennen.
…

Artikel III
Die Konvention gilt im gesamten Geltungsbereich des Grund-
gesetzes.
…
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.
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Der anschließende Text gibt vollständig nur die in der Konvention sowie
den Zusatzvereinbarungen verbürgten Menschenrechte und Grund freihei-
ten wieder; von den umfangreichen Verfahrensvorschriften werden nur die
zentralen Bestimmungen aufgenommen. Die Konvention ist am 3. 9.
1953 für die Bundesrepublik in Kraft getreten.

(Übersetzung)
Europäische Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten

vom 4. November 1950 (Stand: 1. Juni 2010)

Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarats –

in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die
am 10. Dezeber 1948 von der Generalversammlung der Vereinten
Nationen verkündet worden ist; 
in der Erwägung, dass diese Erklärung bezweckt, die universelle
und wirksame Anerkennung und Einhaltung der in ihr aufgeführ-
ten Rechte zu gewährleisten; 
in der Erwägung, dass es das Ziel des Europarats ist, eine engere
Verbindung zwischen seinen Mitgliedern herzustellen, und dass
eines der Mittel zur Erreichung dieses Zieles die Wahrung und
Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten ist; 
in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten,
welche die Grundlage von Gerechtigkeit und Frieden in der Welt
bilden und die am besten durch eine wahrhaft demokratische poli-
tische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Verständnis und
eine gemeinsame Achtung der diesen Grundfreiheiten zugrunde
liegenden Menschenrechte gesichert werden; 
entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom glei-
chen Geist beseelt sind und ein gemeinsames Erbe an politischen
Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit und Rechtsstaat-
lichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu einer kollekti-
ven Garantie bestimmter in der Allgemeinen Erklärung aufgeführ-
ter Rechte zu unternehmen – 
haben Folgendes vereinbart: 
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Artikel 1  [Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte] 
Die Hohen Vertragsparteien sichern allen ihrer Hoheitsgewalt
unterstehenden Personen die in Abschnitt I bestimmten Rechte
und Freiheiten zu. 

Abschnitt I: Rechte und Freiheiten 

Artikel 2  [Recht auf Leben]
(1) Das Recht jedes Menschen auf Leben wird gesetzlich
geschützt. Niemand darf absichtlich getötet werden, außer durch
Vollstreckung eines Todesurteils, das ein Gericht wegen eines Ver-
brechens verhängt hat, für das die Todesstrafe gesetzlich vorgesehen
ist. 
(2) Eine Tötung wird nicht als Verletzung dieses Artikels betrach-
tet, wenn sie durch eine Gewaltanwendung verursacht wird, die
unbedingt erforderlich ist, um 
a) jemanden gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen; 
b) jemanden rechtmäßig festzunehmen oder jemanden, dem die

Freiheit rechtmäßig entzogen ist, an der Flucht zu hindern; 
c) einen Aufruhr oder Aufstand rechtmäßig niederzuschlagen. 

Artikel 3  [Verbot der Folter]
Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender
Behandlung oder Strafe unterworfen werden. 

Artikel 4  [Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit]
(1) Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten wer-
den. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, Zwangs- oder Pflichtarbeit
zu verrichten. 
(3) Nicht als Zwangs- oder Pflichtarbeit im Sinne dieses Artikels
gilt 
a) eine Arbeit, die üblicherweise von einer Person verlangt wird,

der unter den Voraussetzungen des Artikels 5 die Freiheit ent-
zogen oder die bedingt entlassen worden ist; 

b) eine Dienstleistung militärischer Art oder eine Dienstleistung,
die an die Stelle des im Rahmen der Wehrpflicht zu leistenden
Dienstes tritt, in Ländern, wo die Dienstverweigerung aus



Gewissensgründen anerkannt ist; 
c) eine Dienstleistung, die verlangt wird, wenn Notstände oder

Katastrophen das Leben oder das Wohl der Gemeinschaft
bedrohen; 

d) eine Arbeit oder Dienstleistung, die zu den üblichen Bürger-
pflichten gehört. 

Artikel 5  [Recht auf Freiheit und Sicherheit]
(1) Jede Person hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. Die
Freiheit darf nur in den folgenden Fällen und nur auf die gesetzlich
vorgeschriebene Weise entzogen werden: 
a) rechtmäßige Freiheitsentziehung nach Verurteilung durch ein

zuständiges Gericht; 
b) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung wegen Nicht-

befolgung einer rechtmäßigen gerichtlichen Anordnung oder
zur Erzwingung der Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung; 

c) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Vorfüh-
rung vor die zuständige Gerichtsbehörde, wenn hinreichender
Verdacht besteht, dass die betreffende Person eine Straftat
begangen hat, oder wenn begründeter Anlass zu der Annahme
besteht, dass es notwendig ist, sie an der Begehung einer Straf-
tat oder an der Flucht nach Begehung einer solchen zu hin-
dern; 

d) rechtmäßige Freiheitsentziehung bei Minderjährigen zum
Zweck überwachter Erziehung oder zur Vorführung vor die
zuständige Behörde; 

e) rechtmäßige Freiheitsentziehung mit dem Ziel, eine Verbrei-
tung ansteckender Krankheiten zu verhindern, sowie bei psy-
chisch Kranken, Alkohol- oder Rauschgiftsüchtigen und Land-
streichern; 

f ) rechtmäßige Festnahme oder Freiheitsentziehung zur Verhinde-
rung der unerlaubten Einreise sowie bei Personen, gegen die
ein Ausweisungs- oder Auslieferungsverfahren im Gange ist. 

(2) Jeder festgenommenen Person muss innerhalb möglichst kur-
zer Frist in einer ihr verständlichen Sprache mitgeteilt werden, wel-
ches die Gründe für ihre Festnahme sind und welche Beschuldi-
gungen gegen sie erhoben werden. 
(3) Jede Person, die nach Absatz 1 Buchstabe c von Festnahme
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oder Freiheitsentziehung betroffen ist, muss unverzüglich einem
Richter oder einer anderen gesetzlich zur Wahrnehmung richter-
licher Aufgaben ermächtigten Person vorgeführt werden; sie hat
Anspruch auf ein Urteil innerhalb angemessener Frist oder auf Ent-
lassung während des Verfahrens. Die Entlassung kann von der Lei-
stung einer Sicherheit für das Erscheinen vor Gericht abhängig
gemacht werden. 
(4) Jede Person, die festgenommen oder der die Freiheit entzogen
ist, hat das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer
Frist über die Rechtmäßigkeit der Freiheitsentziehung entscheidet
und ihre Entlassung anordnet, wenn die Freiheitsentziehung nicht
rechtmäßig ist. 
(5) Jede Person, die unter Verletzung dieses Artikels von Festnah-
me oder Freiheitsentziehung betroffen ist, hat Anspruch auf Scha-
densersatz. 

Artikel 6  [Recht auf ein faires Verfahren]
(1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in
Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen
oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von
einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden
Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb ange-
messener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkün-
det werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des
ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden,
wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder
der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft
liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des
Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder – soweit das
Gericht es für unbedingt erforderlich hält – wenn unter besonde-
ren Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der
Rechtspflege beeinträchtigen würde. 
(2) Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetz-
lichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. 
(3) Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: 
a) innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen

Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie
erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; 
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b) ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Ver-
teidigung zu haben; 

c) sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer
Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezah-
lung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu
erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich
ist; 

d) Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen
und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen
unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Bela-
stungszeugen gelten; 

e) unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu
erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht
versteht oder spricht. 

Artikel 7  [Keine Strafe ohne Gesetz]
(1) Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verur-
teilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem
oder internationalem Recht nicht strafbar war. Es darf auch keine
schwerere als die zur Zeit der Begehung angedrohte Strafe verhängt
werden. 
(2) Dieser Artikel schließt nicht aus, dass jemand wegen einer
Handlung oder Unterlassung verurteilt oder bestraft wird, die zur
Zeit ihrer Begehung nach den von den zivilisierten Völkern aner-
kannten allgemeinen Rechtsgrundsätzen strafbar war. 

Artikel 8  [Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens]
(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Fami-
lienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz. 
(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingrei-
fen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgesehen und in einer demo-
kratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale oder öffent-
liche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Auf-
rechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum
Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rech-
te und Freiheiten anderer. 
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Artikel 9  [Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit]
(1) Jede Person hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und
Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion
oder Weltanschauung zu wechseln, und die Freiheit, seine Religion
oder Weltanschauung einzeln oder gemeinsam mit anderen öffent-
lich oder privat durch Gottesdienst, Unterricht oder Praktizieren
von Bräuchen und Riten zu bekennen. 
(2) Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu beken-
nen, darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich
vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig
sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen
Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte
und Freiheiten anderer. 

Artikel 10  [Freiheit der Meinungsäußerung]
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses
Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informa-
tionen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht
auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel
hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounter-
nehmen eine Genehmigung vorzuschreiben. 
(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verant-
wortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Bedingun-
gen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden,
die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft
notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unver-
sehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der
Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der
Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der
Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher
Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unpartei-
lichkeit der Rechtsprechung. 

Artikel 11  [Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit]
(1) Jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen
zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen;
dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerk-
schaften zu gründen und Gewerkschaften beizutreten. 
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(2) Die Ausübung dieser Rechte darf nur Einschränkungen unter-
worfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokrati-
schen Gesellschaft notwendig sind für die nationale oder öffentli-
che Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Ver-
hütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral
oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer. Dieser Artikel
steht rechtmäßigen Einschränkungen der Ausübung dieser Rechte
für Angehörige der Streitkräfte, der Polizei oder der Staatsverwal-
tung nicht entgegen. 

Artikel 12  [Recht auf Eheschließung]
Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht, nach
den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung dieses Rechts
regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen. 

Artikel 13  [Recht auf wirksame Beschwerde]
Jede Person, die in ihren in dieser Konvention anerkannten Rech-
ten oder Freiheiten verletzt worden ist, hat das Recht, bei einer
innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erheben,
auch wenn die Verletzung von Personen begangen worden ist, die
in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben. 

Artikel 14  [Diskriminierungsverbot]
Der Genuss der in dieser Konvention anerkannten Rechte und
Freiheiten ist ohne Diskriminierung insbesondere wegen des
Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion,
der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder
sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minder-
heit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu
gewährleisten.

Artikel 15  [Abweichen im Notstandsfall]
(1) Wird das Leben der Nation durch Krieg oder einen anderen
öffentlichen Notstand bedroht, so kann jede Hohe Vertragspartei
Maßnahmen treffen, die von den in dieser Konvention vorgesehe-
nen Verpflichtungen abweichen, jedoch nur, soweit es die Lage
unbedingt erfordert und wenn die Maßnahmen nicht im Wider-
spruch zu den sonstigen völkerrechtlichen Verpflichtungen der Ver-
tragspartei stehen. 
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(2) Aufgrund des Absatzes 1 darf von Artikel 2 nur bei Todesfällen
infolge rechtmäßiger Kriegshandlungen und von Artikel 3, Artikel
4 Absatz 1 und Artikel 7 in keinem Fall abgewichen werden. 
(3) Jede Hohe Vertragspartei, die dieses Recht auf Abweichung
ausübt, unterrichtet den Generalsekretär des Europarats umfassend
über die getroffenen Maßnahmen und deren Gründe. Sie unter-
richtet den Generalsekretär des Europarats auch über den Zeit-
punkt, zu dem diese Maßnahmen außer Kraft getreten sind und
die Konvention wieder volle Anwendung findet.

Artikel 16  [Beschränkungen der politischen Tätigkeit ausländischer
Personen]

Die Artikel 10, 11 und 14 sind nicht so auszulegen, als untersagten
sie den Hohen Vertragsparteien, die politische Tätigkeit ausländi-
scher Personen zu beschränken. 

Artikel 17  [Verbot des Missbrauchs der Rechte]
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als begründe sie für
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person das Recht, eine Tätigkeit
auszuüben oder eine Handlung vorzunehmen, die darauf abzielt,
die in der Konvention festgelegten Rechte und Freiheiten abzu-
schaffen oder sie stärker einzuschränken, als es in der Konvention
vorgesehen ist. 

Artikel 18  [Begrenzung der Rechtseinschränkungen]
Die nach dieser Konvention zulässigen Einschränkungen der
genannten Rechte und Freiheiten dürfen nur zu den vorgesehenen
Zwecken erfolgen. 

Abschnitt II: Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Artikel 19  [Errichtung des Gerichtshofs]
Um die Einhaltung der Verpflichtungen sicherzustellen, welche die
Hohen Vertragsparteien in dieser Konvention und den Protokollen
dazu übernommen haben, wird ein Europäischer Gerichtshof für
Menschenrechte, im Folgenden als „Gerichtshof“ bezeichnet,
errichtet. Er nimmt seine Aufgaben als ständiger Gerichtshof wahr. 
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Artikel 20  [Zahl der Richter]
Die Zahl der Richter des Gerichtshofs entspricht derjenigen der
Hohen Vertragsparteien. 

Artikel 21  [Voraussetzungen für das Amt]
(1) Die Richter müssen hohes sittliches Ansehen genießen und
entweder die für die Ausübung hoher richterlicher Ämter erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllen oder Rechtsgelehrte von anerkann-
tem Ruf sein. 
(2) Die Richter gehören dem Gerichtshof in ihrer persönlichen
Eigenschaft an. 
(3) Während ihrer Amtszeit dürfen die Richter keine Tätigkeit
ausüben, die mit ihrer Unabhängigkeit, ihrer Unparteilichkeit oder
mit den Erfordernissen der Vollzeitbeschäftigung in diesem Amt
unvereinbar ist; alle Fragen, die sich aus der Anwendung dieses
Absatzes ergeben, werden vom Gerichtshof entschieden. 

Artikel 22  [Wahl der Richter]
Die Richter werden von der Parlamentarischen Versammlung für
jede Hohe Vertragspartei mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men aus einer Liste von drei Kandidaten gewählt, die von der
Hohen Vertragspartei vorgeschlagen werden. 

Artikel 23  [Amtszeit und Entlassung]
(1) Die Richter werden für neun Jahre gewählt. Ihre Wiederwahl
ist nicht zulässig. 
(2) Die Amtszeit der Richter endet mit Vollendung des 70.
Lebensjahrs. 
(3) Die Richter bleiben bis zum Amtsantritt ihrer Nachfolger im
Amt. Sie bleiben jedoch in den Rechtssachen tätig, mit Europäi-
sche Menschenrechtskonvention 
denen sie bereits befasst sind. 
(4) Ein Richter kann nur entlassen werden, wenn die anderen
Richter mit Zweidrittelmehrheit entscheiden, dass er die erforder-
lichen Voraussetzungen nicht mehr erfüllt. 

Artikel 24  [Kanzlei und Berichterstatter]
(1) Der Gerichtshof hat eine Kanzlei, deren Aufgaben und Orga-
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nisation in der Verfahrensordnung des Gerichtshofs festgelegt wer-
den. 
(2) Wenn der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung tagt, wird er
von Berichterstattern unterstützt, die ihre Aufgaben unter der Auf-
sicht des Präsidenten des Gerichtshofs ausüben. Sie gehören der
Kanzlei des Gerichtshofs an. 

Artikel 25  [Plenum des Gerichtshofs]
Das Plenum des Gerichtshofs 
a) wählt seinen Präsidenten und einen oder zwei Vizepräsidenten
für drei Jahre; ihre Wiederwahl ist zulässig; 

b) bildet Kammern für einen bestimmten Zeitraum; 
c) wählt die Präsidenten der Kammern des Gerichtshofs; ihre
Wiederwahl ist zulässig; 

d) beschließt die Verfahrensordnung des Gerichtshofs; 
e) wählt den Kanzler und einen oder mehrere stellvertretende
Kanzler; 

f ) stellt Anträge nach Artikel 26 Absatz 2. 

Artikel 26  [Einzelrichterbesetzung, Ausschüsse, Kammern und
Große Kammer]

(1) Zur Prüfung der Rechtssachen, die bei ihm anhängig gemacht
werden, tagt der Gerichtshof in Einzelrichterbesetzung, in Aus-
schüssen mit drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern und
in einer Großen Kammer mit siebzehn Richtern. Die Kammern
des Gerichtshofs bilden die Ausschüsse für einen bestimmten Zei-
traum. 
(2) Auf Antrag des Plenums des Gerichtshofs kann die Anzahl der
Richter je Kammer für einen bestimmten Zeitraum durch einstim-
migen Beschluss des Ministerkomitees auf fünf herabgesetzt wer-
den. 
(3) Ein Richter, der als Einzelrichter tagt, prüft keine Beschwerde
gegen die Hohe Vertragspartei, für die er gewählt worden ist. 
(4) Der Kammer und der Großen Kammer gehört von Amts
wegen der für eine als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei gewähl-
te Richter an. Wenn ein solcher nicht vorhanden ist oder er an den
Sitzungen nicht teilnehmen kann, nimmt eine Person in der Eigen-
schaft eines Richters an den Sitzungen teil, die der Präsident des
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Gerichtshofs aus einer Liste auswählt, welche ihm die betreffende
Vertragspartei vorab unterbreitet hat. 
(5) Der Großen Kammer gehören ferner der Präsident des
Gerichtshofs, die Vizepräsidenten, die Präsidenten der Kammern
und andere nach der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ausge-
wählte Richter an. Wird eine Rechtssache nach Artikel 43 an die
Große Kammer verwiesen, so dürfen Richter der Kammer, die das
Urteil gefällt hat, der Großen Kammer nicht angehören; das gilt
nicht für den Präsidenten der Kammer und den Richter, welcher in
der Kammer für die als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei mitge-
wirkt hat. 

Artikel 27  [Befugnisse des Einzelrichters]
(1) Ein Einzelrichter kann eine nach Artikel 34 erhobene
Beschwerde für unzulässig erklären oder im Register streichen,
wenn eine solche Entscheidung ohne weitere Prüfung getroffen
werden kann. 
(2) Die Entscheidung ist endgültig. 
(3) Erklärt der Einzelrichter eine Beschwerde nicht für unzulässig
und streicht er sie auch nicht im Register des Gerichtshofs, so
übermittelt er sie zur weiteren Prüfung an einen Ausschuss oder
eine Kammer. 

Artikel 28  [Befugnisse der Ausschüsse]
(1) Ein Ausschuss, der mit einer nach Artikel 34 erhobenen
Beschwerde befasst wird, kann diese durch einstimmigen Beschluss 
a) für unzulässig erklären oder im Register streichen, wenn eine
solche Entscheidung ohne weitere Prüfung getroffen werden
kann, oder 

b) für zulässig erklären und zugleich ein Urteil über die Begrün-
detheit fällen, sofern die der Rechtssache zugrunde liegende
Frage der Auslegung oder Anwendung dieser Konvention oder
der Protokolle dazu Gegenstand einer gefestigten Rechtspre-
chung des Gerichtshofs ist. 

(2) Die Entscheidungen und Urteile nach Absatz 1 sind endgültig. 
(3) Ist der für die als Partei beteiligte Hohe Vertragspartei gewählte
Richter nicht Mitglied des Ausschusses, so kann er von Letzterem
jederzeit während des Verfahrens eingeladen werden, den Sitz eines
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Mitglieds im Ausschuss einzunehmen; der Ausschuss hat dabei alle
erheblichen Umstände einschließlich der Frage, ob diese Vertrags-
partei der Anwendung des Verfahrens nach Absatz 1 Buchstabe b
entgegengetreten ist, zu berücksichtigen. 

Artikel 29  [Entscheidungen der Kammern über die Zulässigkeit und
Begründetheit]

(1) Ergeht weder eine Entscheidung nach Artikel 27 oder 28 noch
ein Urteil nach Artikel 28, so entscheidet eine Kammer über die
Zulässigkeit und Begründetheit der nach Artikel 34 erhobenen
Beschwerden. Die Entscheidung über die Zulässigkeit kann
gesondert ergehen. 
(2) Eine Kammer entscheidet über die Zulässigkeit und Begrün-
detheit der nach Artikel 33 erhobenen Staatenbeschwerden. Die
Entscheidung über die Zulässigkeit ergeht gesondert, sofern der
Gerichtshof in Ausnahmefällen nicht anders entscheidet. 

Artikel 30  [Abgabe der Rechtssache an die Große Kammer]
Wirft eine bei einer Kammer anhängige Rechtssache eine schwer-
wiegende Frage der Auslegung dieser Konvention oder der Proto-
kolle dazu auf oder kann die Entscheidung einer ihr vorliegenden
Frage zu einer Abweichung von einem früheren Urteil des
Gerichtshofs führen, so kann die Kammer diese Sache jederzeit,
bevor sie ihr Urteil gefällt hat, an die Große Kammer abgeben,
sofern nicht eine Partei widerspricht. 

Artikel 31  [Befugnisse der Großen Kammer]
Die Große Kammer 
a) entscheidet über nach Artikel 33 oder Artikel 34 erhobene
Beschwerden, wenn eine Kammer die Rechtssache nach Artikel
30 an sie abgegeben hat oder wenn die Sache nach Artikel 43
an sie verwiesen worden ist; 

b) entscheidet über Fragen, mit denen der Gerichtshof durch das
Ministerkomitee nach Artikel 46 Absatz 4 befasst wird; und 

c) behandelt Anträge nach Artikel 47 auf Erstattung von Gutach-
ten. 
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Artikel 32  [Zuständigkeit des Gerichtshofs]
(1) Die Zuständigkeit des Gerichtshofs umfasst alle die Auslegung
und Anwendung dieser Konvention und der Protokolle dazu
betreffenden Angelegenheiten, mit denen er nach den Artikeln 33,
34, 46 und 47 befasst wird. 
(2) Besteht Streit über die Zuständigkeit des Gerichtshofs, so ent-
scheidet der Gerichtshof. 

Artikel 33  [Staatenbeschwerden]
Jede Hohe Vertragspartei kann den Gerichtshof wegen jeder
behaupteten Verletzung dieser Konvention und der Protokolle dazu
durch eine andere Hohe Vertragspartei anrufen. 

Artikel 34  [Individualbeschwerden]
Der Gerichtshof kann von jeder natürlichen Person, nichtstaat-
lichen Organisation oder Personengruppe, die behauptet, durch
eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in dieser Konvention
oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt zu sein, mit
einer Beschwerde befasst werden. Die Hohen Vertragsparteien ver-
pflichten sich, die wirksame Ausübung dieses Rechts nicht zu
behindern. 

Artikel 35  [Zulässigkeitsvoraussetzungen]
(1) Der Gerichtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach
Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe in Übereinstim-
mung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen des Völker-
rechts und nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der
endgültigen innerstaatlichen Entscheidung befassen. 
(2) Der Gerichtshof befasst sich nicht mit einer nach Artikel 34
erhobenen Individualbeschwerde, die 
a) anonym ist oder 
b) im Wesentlichen mit einer schon vorher vom Gerichtshof
geprüften Beschwerde übereinstimmt oder schon einer anderen
internationalen Untersuchungs- oder Vergleichsinstanz unter-
breitet worden ist und keine neuen Tatsachen enthält. 

(3) Der Gerichtshof erklärt eine nach Artikel 34 erhobene Indivi-
dualbeschwerde für unzulässig, 
a) wenn er sie für unvereinbar mit dieser Konvention oder den
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Protokollen dazu, für offensichtlich unbegründet oder für miss-
bräuchlich hält oder 

b) wenn er der Ansicht ist, dass dem Beschwerdeführer kein
erheblicher Nachteil entstanden ist, es sei denn, die Achtung
der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den
Protokollen dazu anerkannt sind, erfordert eine Prüfung der
Begründetheit der Beschwerde, und vorausgesetzt, es wird aus
diesem Grund nicht eine Rechtssache zurückgewiesen, die
noch von keinem innerstaatlichen Gericht gebührend geprüft
worden ist. 

(4) Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurück, die er nach
diesem Artikel für unzulässig hält. Er kann dies in jedem Stadium
des Verfahrens tun. 

Artikel 36  [Beteiligung Dritter]
(1) In allen bei einer Kammer oder der Großen Kammer anhängi-
gen Rechtssachen ist die Hohe Vertragspartei, deren Staatsangehö-
rigkeit der Beschwerdeführer besitzt, berechtigt, schriftliche Stel-
lungnahmen abzugeben und an den mündlichen Verhandlungen
teilzunehmen.
(2) Im Interesse der Rechtspflege kann der Präsident des Gerichts-
hofs jeder Hohen Vertragspartei, die in dem Verfahren nicht Partei
ist, oder jeder betroffenen Person, die nicht Beschwerdeführer ist,
Gelegenheit geben, schriftlich Stellung zu nehmen oder an den
mündlichen Verhandlungen teilzunehmen.
(3) In allen bei einer Kammer oder der Großen Kammer anhängi-
gen Rechtssachen kann der Kommissar für Menschenrechte des
Europarats schriftliche Stellungnahmen abgeben und an den
mündlichen Verhandlungen teilnehmen.

Artikel 37  [Streichung von Beschwerden]
(1) Der Gerichtshof kann jederzeit während des Verfahrens ent-
scheiden, eine Beschwerde in seinem Register zu streichen, wenn
die Umstände Grund zur Annahme geben, dass 
a) der Beschwerdeführer seine Beschwerde nicht weiterzuverfol-
gen beabsichtigt; 

b) die Streitigkeit einer Lösung zugeführt worden ist oder 
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c) eine weitere Prüfung der Beschwerde aus anderen vom
Gerichtshof festgestellten Gründen nicht gerechtfertigt ist. 

Der Gerichtshof setzt jedoch die Prüfung der Beschwerde fort,
wenn die Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konven-
tion und den Protokollen dazu anerkannt sind, dies erfordert. 
(2) Der Gerichtshof kann die Widereintragung einer Beschwerde
in sein Register anordnen, wenn er dies den Umständen nach für
gerechtfertigt hält. 

Artikel 38  [Prüfung der Rechtssache]
Der Gerichtshof prüft die Rechtssache mit den Vertretern der Par-
teien und nimmt, falls erforderlich, Ermittlungen vor; die betref-
fenden Hohen Vertragsparteien haben alle zur wirksamen Durch-
führung der Ermittlungen erforderlichen Erleichterungen zu
gewähren. 

Artikel 39  [Gütliche Einigung]
(1) Der Gerichtshof kann sich jederzeit während des Verfahrens
zur Verfügung der Parteien halten mit dem Ziel, eine gütliche Eini-
gung auf der Grundlage der Achtung der Menschenrechte, wie sie
in dieser Konvention und den Protokollen dazu anerkannt sind, zu
erreichen. 
(2) Das Verfahren nach Absatz 1 ist vertraulich. 
(3) Im Fall einer gütlichen Einigung streicht der Gerichtshof
durch eine Entscheidung, die sich auf eine kurze Angabe des Sach-
verhalts und der erzielten Lösung beschränkt, die Rechtssache in
seinem Register. 
(4) Diese Entscheidung ist dem Ministerkomitee zuzuleiten; dieses
überwacht die Durchführung der gütlichen Einigung, wie sie in
der Entscheidung festgehalten wird. 

Artikel 40  [Öffentliche Verhandlung und Akteneinsicht]
(1) Die Verhandlung ist öffentlich, soweit nicht der Gerichtshof
auf Grund besonderer Umstände anders entscheidet. 
(2) Die beim Kanzler verwahrten Schriftstücke sind der Öffent-
lichkeit zugänglich, soweit nicht der Präsident des Gerichtshofs
anders entscheidet. 
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Artikel 41  [Gerechte Entschädigung]
Stellt der Gerichtshof fest, dass diese Konvention oder die Proto-
kolle dazu verletzt worden sind, und gestattet das innerstaatliche
Recht der Hohen Vertragspartei nur eine unvollkommene Wieder-
gutmachung für die Folgen dieser Verletzung, so spricht der
Gerichtshof der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zu,
wenn dies notwendig ist. 

Artikel 42  [Urteile der Kammern]
Urteile der Kammern werden nach Maßgabe des Artikels 44
Absatz 2 endgültig. 

Artikel 43  [Verweisung an die Große Kammer]
(1) Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum des Urteils der
Kammer kann jede Partei in Ausnahmefällen die Verweisung der
Rechtssache an die Große Kammer beantragen. 
(2) Ein Ausschuss von fünf Richtern der Großen Kammer nimmt
den Antrag an, wenn die Rechtssache eine schwerwiegende Frage
der Auslegung oder Anwendung dieser Konvention oder der Proto-
kolle dazu oder eine schwerwiegende Frage von allgemeiner Bedeu-
tung aufwirft. 
(3) Nimmt der Ausschuss den Antrag an, so entscheidet die Große
Kammer die Sache durch Urteil. 

Artikel 44  [Endgültige Urteile]
(1) Das Urteil der Großen Kammer ist endgültig. 
(2) Das Urteil einer Kammer wird endgültig, 
a) wenn die Parteien erklären, dass sie die Verweisung der Rechts-
sache an die Große Kammer nicht beantragen werden; 

b) drei Monate nach dem Datum des Urteils, wenn nicht die Ver-
weisung der Rechtssache an die Große Kammer beantragt wor-
den ist; oder 

c) wenn der Ausschuss der Großen Kammer den Antrag auf Ver-
weisung nach Artikel 43 abgelehnt hat. 

(3) Das endgültige Urteil wird veröffentlicht. 

Artikel 45  [Begründung der Urteile und Entscheidungen]
(1) Urteile sowie Entscheidungen, mit denen Beschwerden für
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zulässig oder für unzulässig erklärt werden, werden begründet. 
(2) Bringt ein Urteil ganz oder teilweise nicht die übereinstim-
mende Meinung der Richter zum Ausdruck, so ist jeder Richter
berechtigt, seine abweichende Meinung darzulegen. 

Artikel 46  [Verbindlichkeit und Vollzug der Urteile]
(1) Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, in allen Rechts-
sachen, in denen sie Partei sind, das endgültige Urteil des Gerichts-
hofs zu befolgen. 
(2) Das endgültige Urteil des Gerichtshofs ist dem Ministerkomi-
tee zuzuleiten; dieses überwacht seine Durchführung. 
(3) Wird die Überwachung der Durchführung eines endgültigen
Urteils nach Auffassung des Ministerkomitees durch eine Frage
betreffend die Auslegung dieses Urteils behindert, so kann das
Ministerkomitee den Gerichtshof anrufen, damit er über diese
Auslegungsfrage entscheidet. Der Beschluss des Ministerkomitees,
den Gerichtshof anzurufen, bedarf der Zweidrittelmehrheit der
Stimmen der zur Teilnahme an den Sitzungen des Komitees
berechtigten Mitglieder. 
(4) Weigert sich eine Hohe Vertragspartei nach Auffassung des
Ministerkomitees, in einer Rechtssache, in der sie Partei ist, ein
endgültiges Urteil des Gerichtshofs zu befolgen, so kann das Mini-
sterkomitee, nachdem es die betreffende Partei gemahnt hat, durch
einen mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen der zur Teilnahme an
den Sitzungen des Komitees berechtigten Mitglieder gefassten
Beschluss den Gerichtshof mit der Frage befassen, ob diese Partei
ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 nachgekommen ist. 
(5) Stellt der Gerichtshof eine Verletzung des Absatzes 1 fest, so
weist er die Rechtssache zur Prüfung der zu treffenden Maßnah-
men an das Ministerkomitee zurück. Stellt der Gerichtshof fest,
dass keine Verletzung des Absatzes 1 vorliegt, so weist er die
Rechtssache an das Ministerkomitee zurück; dieses beschließt die
Einstellung seiner Prüfung. 

Artikel 47  [Gutachten]
(1) Der Gerichtshof kann auf Antrag des Ministerkomitees Gut-
achten über Rechtsfragen erstatten, welche die Auslegung dieser
Konvention und der Protokolle dazu betreffen. 
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(2) Diese Gutachten dürfen keine Fragen zum Gegenstand haben,
die sich auf den Inhalt oder das Ausmaß der in Abschnitt I dieser
Konvention und in den Protokollen dazu anerkannten Rechte und
Freiheiten beziehen, noch andere Fragen, über die der Gerichtshof
oder das Ministerkomitee auf Grund eines nach dieser Konvention
eingeleiteten Verfahrens zu entscheiden haben könnte. 
(3) Der Beschluss des Ministerkomitees, ein Gutachten beim
Gerichtshof zu beantragen, bedarf der Mehrheit der Stimmen der
zur Teilnahme an den Sitzungen des Komitees berechtigten Mit-
glieder. 

Artikel 48  [Gutachterliche Zuständigkeit des Gerichtshofs]
Der Gerichtshof entscheidet, ob ein vom Ministerkomitee gestell-
ter Antrag auf Erstattung eines Gutachtens in seine Zuständigkeit
nach Artikel 47 fällt. 

Artikel 49  [Begründung der Gutachten]
(1) Die Gutachten des Gerichtshofs werden begründet. 
(2) Bringt das Gutachten ganz oder teilweise nicht die überein-
stimmende Meinung der Richter zum Ausdruck, so ist jeder Rich-
ter berechtigt, seine abweichende Meinung darzulegen. 
(3) Die Gutachten des Gerichtshofs werden dem Ministerkomitee
übermittelt. 

Artikel 50  [Kosten des Gerichtshofs]
Die Kosten des Gerichtshofs werden vom Europarat getragen. 

Artikel 51  [Vorrechte und Immunitäten der Richter]
Die Richter genießen bei der Ausübung ihres Amtes die Vorrechte
und Immunitäten, die in Artikel 40 der Satzung des Europarats
und den aufgrund jenes Artikels geschlossenen Übereinkünften
vorgesehen sind. Europäische Menschenrechtskonvention 

Abschnitt III:  Verschiedene Bestimmungen

Artikel 52  [Anfragen des Generalsekretärs]
Auf Anfrage des Generalsekretärs des Europarats erläutert jede

113

Artikel 48 EMRK



Artikel 53 EMRK

114

Hohe Vertragspartei, auf welche Weise die wirksame Anwendung
aller Bestimmungen dieser Konvention in ihrem innerstaatlichen
Recht gewährleistet wird. 

Artikel 53  [Wahrung anerkannter Menschenrechte]
Diese Konvention ist nicht so auszulegen, als beschränke oder
beeinträchtige sie Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in den
Gesetzen einer Hohen Vertragspartei oder in einer anderen Über-
einkunft, deren Vertragspartei sie ist, anerkannt werden. 

Artikel 54  [Befugnisse des Ministerkomitees]
Diese Konvention berührt nicht die dem Ministerkomitee durch
die Satzung des Europarats übertragenen Befugnisse. 

Artikel 55  [Ausschluss anderer Verfahren zur Streitbeilegung]
Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, dass sie sich vorbe-
haltlich besonderer Vereinbarung nicht auf die zwischen ihnen gel-
tenden Verträge, sonstigen Übereinkünfte oder Erklärungen beru-
fen werden, um eine Streitigkeit über die Auslegung oder Anwen-
dung dieser Konvention einem anderen als den in der Konvention
vorgesehenen Beschwerdeverfahren zur Beilegung zu unterstellen.

Artikel 56 - 69   . . .

Geschehen zu Rom, am 4. November 1950, in englischer und
französischer Sprache, wobei die beiden Texte in gleicher Weise
authentisch sind, in einer einzigen Ausfertigung, die in den Archi-
ven des Europarates hinterlegt wird. Der Generalsekretär wird allen
Signatarstaaten beglaubigte Abschriften übermitteln. 



1 Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Protokoll am 13. 2. 1957 in Kraft getreten.
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Zusatzprotokoll zur Konvention zum Schutze der
 Menschenrechte und Grundfreiheiten

Vom 20. März 19521

Entschlossen, Maßnahmen zur kollektiven Sicherung gewisser
Rechte und Freiheiten außer denjenigen zu treffen, die bereits im
Teil I der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (nach-
stehend als „Konvention“ bezeichnet) berücksichtigt sind,
vereinbaren die unterzeichneten Regierungen, die Mitglieder des
Europarates sind, Folgendes:

Artikel 1  [Schutz des Eigentums]
Jede natürliche oder juristische Person hat ein Recht auf Achtung
ihres Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum entzogen wer-
den, es sei denn, daß das öffentliche Interesse es verlangt, und nur
unter den durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des
Völkerrechts vorgesehenen Bedingungen.
Die vorstehenden Bestimmungen beeinträchtigen jedoch in keiner
Weise das Recht des Staates, diejenigen Gesetze anzuwenden, die er
für die Regelung der Benutzung des Eigentums im Einklang mit
dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung der Zahlung der
 Steuern, sonstiger Abgaben oder von Geldstrafen für erforderlich
hält.

Artikel 2  [Recht auf Bildung]
Das Recht auf Bildung darf niemandem verwehrt werden. Der
Staat hat bei Ausübung der von ihm auf dem Gebiete der Erzie-
hung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der
Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend
ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen
sicherzustellen.
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Artikel 3  [Recht auf freie Wahlen]
Die Hohen Vertragschließenden Teile verpflichten sich, in angemes-
senen Zeitabständen freie und geheime Wahlen unter Bedingungen
abzuhalten, welche die freie Äußerung der Meinung des Volkes bei
der Wahl der gesetzgebenden Körperschaften gewährleisten.
…



1 Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Protokoll am 1. 6. 1968 in Kraft getreten.
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Protokoll Nr. 4 zur Konvention zum Schutze der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten, durch das gewisse Rechte
und Freiheiten gewährleistet werden, die nicht bereits in der
Konvention oder im ersten Zusatzprotokoll enthalten sind

Vom 16. September 19631

Die Unterzeichnerregierungen, die Mitglieder des Europarates sind
–  entschlossen, Maßnahmen zur kollektiven Gewährleistung
gewisser Rechte und Freiheiten zu treffen, die in Abschnitt I
der am 4. November 1950 in Rom unterzeichneten Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(im Folgenden als „Konvention“ bezeichnet) und in den Arti-
keln 1 bis 3 des am 20. März 1952 in Paris unterzeichneten
ersten Zusatzprotokolls zur Konvention noch nicht enthalten
sind –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1  [Verbot der Freiheitsentziehung wegen Schulden]
Niemand darf die Freiheit allein deshalb entzogen werden, weil er
nicht in der Lage ist, eine vertragliche Verpflichtung zu erfüllen.

Artikel 2  [Freizügigkeit]
(1) Jedermann, der sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines Staates
aufhält, hat das Recht, sich dort frei zu bewegen und seinen Wohn-
sitz frei zu wählen.
(2) Jedermann steht es frei, jedes Land, einschließlich seines eige-
nen, zu verlassen.
(3) Die Ausübung dieser Rechte darf keinen anderen Einschrän-
kungen unterworfen werden als denen, die gesetzlich vorgesehen
und in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationa-
len oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung, der Verhütung von Straftaten, des Schutzes
der Gesundheit oder der Moral oder des Schutzes der Rechte und
Freiheiten anderer notwendig sind.
(4) Die in Absatz 1 anerkannten Rechte können ferner für be -
stimm te Gebiete Einschränkungen unterworfen werden, die gesetz-
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lich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft durch
das öffentliche Interesse gerechtfertigt sind.

Artikel 3  [Verbot der Ausweisung eigener Staatsangehöriger]
(1) Niemand darf aus dem Hoheitsgebiet des Staates, dessen
Staatsangehöriger er ist, durch eine Einzel- oder eine Kollektivmaß-
nahme ausgewiesen werden.
(2) Niemand darf das Recht entzogen werden, in das Hoheitsge-
biet des Staates einzureisen, dessen Staatsangehöriger er ist.

Artikel 4  [Verbot der Kollektivausweisung ausländischer Personen]
Kollektivausweisungen von Ausländern sind nicht zulässig.
…



1 Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Protokoll am 1. 8. 1989 in Kraft getreten.
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Protokoll Nr. 6 zur Konvention zum Schutze der
 Menschenrechte und Grundfreiheiten über die 

Abschaffung der Todesstrafe

Vom 28. April 19831

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll zu der am
4.November 1950 in Rom unterzeichneten Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im Folgenden
als „Konvention“ bezeichnet) unterzeichnen –

in der Erwägung, daß die in verschiedenen Mitgliedstaaten des
Europarats eingetretene Entwicklung eine allgemeine Tendenz
zugunsten der Abschaffung der Todesstrafe zum Ausdruck
bringt –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1  [Abschaffung der Todesstrafe]
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe ver-
urteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2  [Todesstrafen in Kriegszeiten]
Ein Staat kann durch Gesetz die Todesstrafe für Taten vorsehen,
welche in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr began-
gen werden; diese Strafe darf nur in den Fällen, die im Recht vor-
gesehen sind, und in Über einstimmung mit dessen Bestimmungen
angewendet werden. Der Staat übermittelt dem Generalsekretär
des Europarats die einschlägigen Rechtsvorschriften.

Artikel 3  [Verbot des Abweichens]
Die Bestimmungen dieses Protokolls dürfen nicht nach Artikel 15
der Konvention außer Kraft gesetzt werden.
…



1 Die Bundesrepublik Deutschland hat das Protokoll am 19. 3. 1985 unterschrieben, aber bislang noch
nicht ratifiziert.
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Protokoll Nr. 7 zur Konvention zum Schutze der
 Menschenrechte und Grundfreiheiten

Vom 22. November 19841

Die Mitgliedstaaten des Europarates, die dieses Protokoll unter-
zeichnen –  entschlossen, weitere Maßnahmen zur kollektiven
Gewährleistung gewisser Rechte und Freiheiten durch die am
4. November 1950 in Rom unterzeichnete Konvention zum
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im Folgen-
den als „Konvention“ bezeichnet) zu treffen –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1  [Verfahrensrechtliche Schutzvorschriften in Bezug auf die
Ausweisung von Ausländern]

(1) Ein Ausländer, der seinen rechtmäßigen Aufenthalt im
Hoheitsgebiet eines Staates hat, darf aus diesem nur auf Grund
einer rechtmäßig ergangenen Entscheidung ausgewiesen werden;
ihm muß gestattet werden,
a) Gründe vorzubringen, die gegen seine Ausweisung sprechen,
b) seinen Fall prüfen zu lassen und
c) sich zu diesem Zweck vor der zuständigen Behörde oder vor

einer oder mehreren von dieser Behörde bestimmten Personen
vertreten zu lassen.

(2) Ein Ausländer kann vor Ausübung der im Abs. 1 lit. a, b und c
ge nann ten Rechte ausgewiesen werden, wenn die Ausweisung im
Interesse der öffentlichen Ordnung erforderlich ist oder aus Grün-
den der nationalen Sicherheit erfolgt.

Artikel 2  [Rechtsmittel in Strafsachen]
(1) Wer von einem Gericht wegen einer strafbaren Handlung ver-
urteilt worden ist, hat das Recht, das Urteil von einem übergeord-
neten Gericht nachprüfen zu lassen. Die Ausübung dieses Rechts,
einschließlich der Gründe, aus denen es ausgeübt werden kann,
richtet sich nach dem Gesetz.
(2) Ausnahmen von diesem Recht sind für strafbare Handlungen
geringfügiger Art, wie sie durch Gesetz näher bestimmt sind, oder
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in Fällen möglich, in denen das Verfahren gegen eine Person in
erster Instanz vor dem obersten Gericht stattgefunden hat oder in
denen sie nach einem gegen ihren Freispruch eingelegten Rechts-
mittel verurteilt worden ist.

Artikel 3  [Recht auf Entschädigung bei Fehlurteilen]
Ist jemand wegen einer strafbaren Handlung rechtskräftig verurteilt
und ist das Urteil später aufgehoben oder der Verurteilte be gnadigt
worden, weil eine neue oder eine neu bekannt gewordene Tatsache
schlüssig beweist, dass ein Fehlurteil vorlag, so ist derjenige, der auf
Grund eines solchen Urteils eine Strafe verbüßt hat, entsprechend
dem Gesetz oder der Übung des betreffenden Staates zu entschädi-
gen, sofern nicht nachgewiesen wird, dass das nicht rechtzeitige
Bekanntwerden der betreffenden Tatsache ganz oder teilweise ihm
zuzuschreiben ist.

Artikel 4  [Recht wegen der selben Sache nicht zweimal vor Gericht
gestellt oder bestraft zu werden]

(1) Niemand darf wegen einer strafbaren Handlung, wegen der er
bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staa-
tes rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem
Strafverfahren desselben Staates erneut vor Gericht gestellt oder
bestraft werden.
(2) Abs. 1 schließt die Wiederaufnahme des Verfahrens nach dem
Gesetz und dem Strafverfahrensrecht des betreffenden Staates nicht
aus, falls neue oder neu bekannt gewordene Tatsachen vorliegen
oder das vorausgegangene Verfahren schwere, den Ausgang des Ver-
fahrens berührende Mängel aufweist.
(3) Dieser Artikel darf nicht nach Artikel 15 der Konvention
außer Kraft gesetzt werden.

Artikel 5  [Gleichberechtigung der Ehegatten]
Ehegatten haben untereinander und in ihren Beziehungen zu ihren
Kindern gleiche Rechte und Pflichten privatrechtlicher Art hin-
sichtlich der Eheschließung, während der Ehe und bei Auflösung
der Ehe. Dieser Artikel verwehrt es den Staaten nicht, die im Inter-
esse der Kinder notwendigen Maßnahmen zu treffen.
…



Protokoll Nr. 12 zur Konvention zum Schutz der
 Menschenrechte und Grundfreiheiten

Vom 4. November 2000

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unter-
zeichnen  –

eingedenk des grundlegenden Prinzips, nach dem alle Menschen
vor dem Gesetz gleich sind und Anspruch auf gleichen Schutz
durch das Gesetz haben,

entschlossen, weitere Maßnahmen zu treffen, um die Gleichbe-
rechtigung aller Menschen durch die kollektive Durchsetzung eines
allgemeinen Diskriminierungsverbots durch die am 4. November
1950 in Rom unterzeichnete Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten (im Folgenden als „Konvention“
bezeichnet) zu fördern,

in Bekräftigung der Tatsache, dass der Grundsatz der Nichtdiskri-
minierung die Vertragsstaa ten nicht daran hindert, Maßnahmen
zur Förderung der vollständigen und wirksamen Gleichberechti-
gung zu treffen, sofern es eine sachliche und angemessene Rechtfer-
tigung für diese Maß nahmen gibt –

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1  [Allgemeines Diskriminierungsverbot]
(1) Der Genuss eines jeden gesetzlich niedergelegten Rechtes ist
ohne Diskriminierung insbe sondere wegen des Ge schlechts, der
Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der poli tischen
oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Her-
kunft, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Ver-
mögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
(2) Niemand darf von einer Behörde diskriminiert werden, insbe-
sondere nicht aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe.

Artikel 2  [Räumlicher Geltungsbereich]
(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der Hinter le-
gung seiner Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde

122

12. ZEMRK



einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses
Protokoll Anwendung findet.

(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalse-
kretär des Europarats ge richtete Erklärung die Anwendung dieses
Protokolls auf jedes weitere in der Erklärung be zeichnete Hoheits-
gebiet erstrecken. Das Protokoll tritt für dieses Hoheitsgebiet am
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von
drei Monaten nach Eingang der Erklä rung beim Generalsekretär
folgt.

(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in
Bezug auf jedes darin be zeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückge nommen oder
geändert werden. Die Rücknahme oder Änderung wird am ersten
Tag des Mo nats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
folgt.

(4) Eine nach diesem Artikel abgegebene Erklärung gilt als Erklä-
rung im Sinne des Ar tikels 56 Absatz 1 der Konvention.

(5) Jeder Staat, der eine Erklärung nach Absatz 1 oder 2 abgegeben
hat, kann jederzeit da nach für eines oder mehrere der in der Erklä-
rung bezeichneten Hoheitsgebiete erklären, dass er die Zuständig-
keit des Gerichtshofs, Beschwerden von natürlichen Personen,
nichtstaatli chen Organisationen oder Personengruppen nach Arti-
kel 34 der Konvention entgegenzuneh men, für Artikel 1 dieses
Protokolls annimmt.

Artikel 3  [Verhältnis zur Konvention]

Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 und 2 dieses Proto-
kolls als Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der
Konvention sind dementsprechend anzuwenden.

…
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Protokoll Nr. 13 zur Konvention zum Schutze der
 Menschenrechte und Grundfreiheiten, bezüglich der
 Abschaffung der Todesstrafe unter allen Umständen

Vom 3. Mai 2002

Die Mitgliedstaaten des Europarats, die dieses Protokoll unter-
zeichnen,

in der Überzeugung, dass in einer demokratischen Gesellschaft das
Recht jedes Menschen auf Leben einen Grundwert darstellt und
die Abschaffung der Todesstrafe für den Schutz dieses Rechts und
für die volle Anerkennung der allen Menschen innewohnenden
Würde von wesentlicher Bedeutung ist;

in dem Wunsch, den Schutz des Rechts auf Leben, der durch die
am 4. November 1950 in Rom unterzeichnete Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (im Folgenden
als «Konvention» bezeichnet) gewährleistet wird, zu stärken;

in Anbetracht dessen, dass das Protokoll Nr. 6 zur Konvention
über die Abschaffung der Todesstrafe, das am 28. April 1983 in
Strassburg unterzeichnet wurde, die Todesstrafe nicht für Taten
ausschließt, die in Kriegszeiten oder bei unmittelbarer Kriegsgefahr
begangen werden;

entschlossen, den letzten Schritt zu tun, um die Todesstrafe voll-
ständig abzuschaffen,

haben Folgendes vereinbart:

Artikel 1  [Abschaffung der Todesstrafe]
Die Todesstrafe ist abgeschafft. Niemand darf zu dieser Strafe ver-
urteilt oder hingerichtet werden.

Artikel 2  [Verbot des Abweichens]
Von diesem Protokoll darf nicht nach Artikel 15 der Konvention
abgewichen werden.

Artikel 3  [Verbot von Vorbehalten]
Vorbehalte nach Artikel 57 der Konvention zu diesem Protokoll
sind nicht zulässig.



Artikel 4  [Räumlicher Geltungsbereich]
(1) Jeder Staat kann bei der Unterzeichnung oder bei der  Hinter -
legung der Ratifikations-, Annahme- oder Genehmigungsurkunde
einzelne oder mehrere Hoheitsgebiete bezeichnen, auf die dieses
Protokoll Anwendung findet.
(2) Jeder Staat kann jederzeit danach durch eine an den Generalse-
kretär des Europarats gerichtete Erklärung die Anwendung dieses
Protokolls auf jedes weitere in der Erklärung bezeichnete Hoheits-
gebiet erstrecken. Das Protokoll tritt für dieses Hoheitsgebiet am
ersten Tag des Monats in Kraft, der auf einen Zeitabschnitt von
drei Monaten nach Eingang der Erklärung beim Generalsekretär
folgt.
(3) Jede nach den Absätzen 1 und 2 abgegebene Erklärung kann in
Bezug auf jedes darin bezeichnete Hoheitsgebiet durch eine an den
Generalsekretär gerichtete Notifikation zurückgenommen oder
geändert werden. Die Rücknahme oder Änderung wird am ersten
Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei
Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär
folgt.

Artikel 5  [Verhältnis zur Konvention]
Die Vertragsstaaten betrachten die Artikel 1 bis 4 dieses Protokolls
als Zusatzartikel zur Konvention; alle Bestimmungen der Konven-
tion sind dementsprechend anzuwenden.
…
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